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IX 1 38 Bl. 

Betrifft: Verladungen auf Konnossement nach Argentinien. 

An Verschiffungsdokumenten sind zu beschaffen: 

Konnossement (voller Satz) konsularisch beglaubigt (legalisiert) und gestempelt, 
Konsulatsfaktura mit beglaubigter Kopie, davon Original mit angehefteter visierter 

Handelsfaktura, 
Versicherungspolice (in allen Ausfertigungen), 
Handelsfaktura (zweifach). 

Es ist ilblich, die Konnossemente dreifach, und zwar an ,,Order" auszustellen; eine Aus
fertigung auf den Namen unserer Filialen ist diesen nicht erwilnscht. Orderkonnossemente 

solien nur das lndosso des darin genannten Abladers tragen, welches stempelfrei ist. Hin

gegen wird för jedes weitere ilberflilssigerweise angebrachte lndosso in Argentinien ein 

lndossostempel von c/1 $ 7,50 erhoben, dessen Bezahlung die Warenempfänger verweigern. 

·In Argentinien miissen alle lmportwaren binnen 8 Tagen nach Ankunft des Dampfers hei 
der Zollhehörde angemeldet (deklariert) werden, - diese Anmeldung ist nicht gleichbedeutend 

mit dem Beginn der Verzollung - andernfalls eine Zollstrafe in Höhe von 2 0/o vom Zollwert 
der Ware verhängt wird. Es ist daher dafiir Sorge zu tragen, daB die Verschiffungs

dokumente rechtzeitig driiben vorliegen. Um dies zu erreichen, bitten wir, uns die lnkasso

aufträge mit den Unterlagen mit gröBter Beschleunigung zuzustellen, damit dieselben 

- Weiterleitung durch uns erfolgt mit schnellster Dampferpost - noch vor Ahlauf der 

achttägigen Frist driiben eintreffen und den Warenempfängern angedient werden können. 
Letztere wären dann in der Lage, alles Nötige wegen der Ware rechtzeitig in die Wege zu 

leiten. Bei Lieferungen nach Argentinien ist es zweckmäBig, daB der Hafenspediteur veranlaBt wird, 

ein legalisiertes Originalkonnossement und die heiden Konsulatsfakturen 

direkt zu unserer Verfiigung an die iiberseeische lnkassostelle vorauszusenden, die restlichen 

Dokumente hingegen uns unter Vermeidung des Umweges iiber unseren Auftraggeber fiir 

Rechnung des letzteren zuzustellen. AuBerordentlich wichtig ist, daB beide Ausfertigungen 

der Konsulatsfaktura (davon das Original mit angehefteter Handelsfaktura) zusammen mit 
erster Post nach driiben gesandt werden, da sich bei Fehlen der zweiten Ausfertigung bei 

der Verzollung Verzögerungen, Weiterungen und Kosten ergeben, fiir die letzten Endes der 

Ablader verantwortlich gemacht wird. Die Voraussendung der Erstdokumente allein genilgt 

allerdings noch nicht, um eine ordnungsmäBige Abwicklung driiben zu gewährleisten; 

es muB vielmehr dafiir gesorgt werden, daB bei Eintreffen der vorausgesandten Dokumente 

driiben der iiberseeischen lnkassostelle auch die Inkassoweisungen vorliegen. Bei Cif-Sendungen 

läBt sich dies ohne Schwierigkeiten ermöglichen, denn unser Kunde ist in diesem Fall 
in der Lage, uns seine lnkassoinstruktionen unter gleichzeitiger Obersendung der zugehörigen 



Wechsel, Fakturen usw. schon vor Abgang des die Ware tragenden Dampfers zu erteilen. Wir 
haben dadurch die Möglichkeit, unseren Inkassoauftrag unter Vermeidung von Luftpostspesen 
so zeitig hinauszulegen, daB er auch bei Beförderung mit regulärer Schnelldampferpost in der 
Regel nicht später eintreffen wird als die vorausgesandten Dokumente. Bei Fob-Lieferungen 
empfiehlt sich die gleiche Handhabung, sofern der Exporteur - unter gleichzeitiger Mitteilung 
an uns - mit dem Spediteur eine Vereinbarung trifft, daB dieser seine Frachtrechnung unserer 
f iliale direkt zum Inkasso aufgibt. 

Unsere Niederlassungen befassen sich im allgemeinen nicht mit der Deklarierung von 
Waren beim Zoll, weil sie dadurch der Zollbehörde gegenilber filr alle auf die betr. Sendung Be
zug habenden Oebilhren, wie Zölle, Lagergelder, Kran- und Rollgebilhren, Stempel usw. sowie 
evtl. Zollstrafen haftbar werden. Sollte ausnahmsweise eine Deklarierung seitens unserer betr. 
filiale im lnteresse unserer Einreicher veranlaBt werden - unsere Freunde wilrden sich hierbei 
der Vermittlung ihrer Zollagenten bedienen -, so erfolgen alle diesbezi.iglichen MaBnahmen ohne 
jede Verbindlichkeit filr unsere freunde und uns, ausschlieBlich filr Rechnung und Oefahr 
der lnkassoeinreicher, auf die wir filr alle entstehenden Kesten zurilckgreifen milssen. 

Die gesetzliche Lagerfrist filr in den Zollschuppen unverzollt lagernde Waren beträgt 
in Argentinien zur Zeit 6 Monate. Es ist möglich, eine Verlängerung um jeweils 6 Monate 
bis zu insgesamt 2 Jahren zu beantragen - dies ohne unsere Verbindlichkeit -. Bei Ein
reichung eines solchen Gesuches miissen die bis dahin aufgelaufenen Lagergelder usw. entrichtet 
werden. Nach Ablauf der Lagerfrist läBt die Zollbehörde nicht aus dem Zoll genommene 
Waren nach einer weiteren Karenzzeit von ein bis zwei Monaten, häufig aber auch viet 
später, versteigern. Reicht der Versteigerungserlös zur Deckung der Zoll- und Spesenrechnung 
der Zollbehörde nicht aus, so bleibt derjenige filr die Differenz haftbar, welcher die Dekla
rierung veranlaBt hat. Eine Abandonnierung (im Stich lassen) von in gutem Zustand be
findlichen Waren vor Ablauf der Lagerfrist ist in Argentinien nicht möglich. Dies bedeutet, 
daB der Deklarant sich etwaigen Forderungen der Zollbehörde durch ein im , Stich lassen 
der Waren nicht entziehen kann. 
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